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UN- Kinderrechteausschuss

49. Tagung
Prüfung der von den Regierungen übermittelten Berichte zu Artikel 12 (1) des Zusatzprotokolls zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornographie 
Abschließende Bemerkungen: Österreich 
1. Der Ausschuss prüfte in seiner 1344. Sitzung, abgehalten am 15. September 2008, den österreichischen Bericht und verabschiedete in seiner 1369. Sitzung, abgehalten am 3. Oktober 2008, die folgenden abschließenden Bemerkungen. 

Einleitung
2. Der Ausschuss begrüßt den von der Regierung übermittelten Bericht ebenso wie die fristgerechten Antworten auf die übermittelten Anfragen. Der Ausschuss bedauert jedoch, dass der Report nicht in voller Übereinstimmung mit den vorgegebenen Richtlinien erstellt wurde sowie die Tatsache, dass die Zivilgesellschaft
 nicht in adäquater Weise am Entstehungsprozess des Reports beteiligt war. Der Ausschuss anerkennt den konstruktiven und informativen Dialog mit den, aus unterschiedlichen Bereichen kommenden VertreterInnen der Regierungsdelegation.
3. Der Ausschuss möchte die Regierung daran erinnern, dass diese abschließenden Bemerkungen zusammen mit früheren Bemerkungen des Ausschusses zum zweiten periodischen Bericht der Regierung (CRC/C/15/Add.251) sowie zum Erstbericht – beide vom 28. Jänner 2005 - nach dem Zusatzprotokoll (CRC/C/OPAC/AUT/CO/1), betreffend die Beteiligung von Kindern in bewaffneten Konflikten, zu lesen sind.

I. Allgemeine Beobachtungen
A. Positive Aspekte  
4. Der Ausschuss nimmt anerkennend zur Kenntnis: 

(a) Die Strafrechtsreform, folgend den Novellierungen aus den Jahren 2001, 2002 und 2004, welche unter anderem den Deliktrahmen bei Kinderpornographie erweiterte und härtere Strafen bei Sexualdelikten einführte.
(b) Die Annahme eines Nationalen Aktionsplans für die Rechte von Kindern und Jugendlichen im Jahr 2004, der zahlreiche Maßnahmen vorsieht, um Straftaten gemäß dem Zusatzprotokoll vorzubeugen. 

(c) Die Erstellung eines Nationalen Aktionsplans gegen Menschenhandel, der besondere Kinder-spezifische Aspekte berücksichtigt, und die Einführung (2004) einer Taskforce gegen Menschenhandel sowie einer speziellen Arbeitsgruppe im Jahr 2007, die die Aufgabe hat, konkrete nachfrageorientierte Maßnahmen für Opfer des Kinderhandels zu identifizieren.
5. Des weiteren lobt der Ausschuss die vom Vertragsstaat vorgenommenen Ratifizierungen bzw Beitritte zu: 

(a) 
Konvention gegen grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, im Jahr 2004; 

(b) 
Zusatzprotokoll zur Bekämpfung, Unterbindung und Strafverfolgung des  Menschenhandels, besonders des Frauen- und Kinderhandels, welches  die Konvention der Vereinten Nationen gegen grenzüberschreitende, organisierte Kriminalität ergänzt, im Jahr 2004; 
(c) 
Europäische Konvention zur Entschädigung von Verbrechensopfern, im Jahr 2006; und 

(d) 
Konvention des Europarates über Maßnahmen gegen Menschenhandel, im Jahr 2006.

II. Daten
Datenerfassung
6. Der Ausschuss begrüßt die statistischen Daten, welche im Staatenbericht beinhaltet sind und die Antworten auf die übermittelten Anfragen inkl. der Zahlen betreffend den Verkauf von Kindern, Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie. Der Ausschuss bedauert jedoch, dass bis jetzt keine Unterteilung der Sexualverbrechen gegen Minderjährige nach Alter und Geschlecht vorgenommen wurde. Ebenso bedauert der Ausschuss, dass keine aufgeschlüsselten Zahlen zu unbegleiteten minderjährigen Asylwerbern bzw. Flüchtlingen, sowie im Hinblick auf Inlands- und Auslandsadoptionen verfügbar sind. 

7. Der Ausschuss empfiehlt die Einrichtung einer umfassenden Systems zur Datenerfassung, um eine systematische Erhebung und Analyse aller Informationen betreffend Verkauf von Kindern, Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie zu gewährleisten, die unter anderem nach Alter und Geschlecht unterteilt sind, da diese ein wesentliches Mittel zur Feststellung der Wirksamkeit von Maßnahmen darstellen. 
III. Allgemeine Maßnahmen der Umsetzung 

Nationaler Aktionsplan
8. Wenngleich die Einführung eines Nationalen Aktionsplans für die Rechte der Kinder und Jugendlichen aus dem Jahr 2004, sowie Schritte zu seiner Umsetzung zu begrüßen sind, äußert der Ausschuss dennoch Bedenken dahingehend, dass der Aktionsplan nicht alle Bereiche des Zusatzprotokolls berücksichtigt. 

9. Der Ausschuss empfiehlt, dass der Vertragsstaat alle notwendigen Maßnahmen trifft, um die Umsetzung der, aus dem Zusatzprotokoll sich ergebenden Verpflichtungen in den nationalen Strategien und Programmen – unter Einbeziehung von und in Zusammenarbeit mit den relevanten Beteiligten – zu gewährleisten; zu berücksichtigen sind dabei auch die „Declaration and Agenda for Action“ (A/51/385) und das „Global Commitment“ (A/S-27/12), welche auf dem ersten bzw. zweiten Weltkongress gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern (Stockholm 1996; Yokohama 2001) verabschiedet wurden. In dieser Hinsicht empfiehlt der Ausschuss dem Vertragsstaat ausreichende Ressourcen zur vollständigen Umsetzung aller nationalen Strategien und Programme zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus ermuntert der Ausschuss den Vertragsstaat, die Folgemaßnahmen zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplanes gegen Menschenhandel weiter auszubauen.

Koordination und Evaluierung 
10. Wenngleich der Ausschuss die Aufgaben der staatlichen und nicht-staatlichen Stellen bei der Umsetzung des Zusatzprotokolls zur Kenntnis nimmt, ist der Ausschuss besorgt über die Tatsache, dass Mechanismen für eine effektive Koordination zwischen diesen Einrichtungen, auf Bundes- und Landesebene, fehlen. 

11. Der Ausschuss empfiehlt, dass der Vertragsstaat einen permanenten Mechanismus einrichtet, mit dem Auftrag der Koordinierung und Evaluierung der Umsetzung des Zusatzprotokolls, unter Einbeziehung der Bundes- und Landesebene, sowie einer aktiven und systematischen Beteiligung von Kindern, einschließlich, unter anderem, der Bundesjugendvertretung.  Des Weiteren empfiehlt der Ausschuss, dass der Vertragsstaat für diesen Koordinationsmechanismus einen klaren, angemessenen Auftrag vorsieht und ausreichende personelle und finanzielle Mittel bereitstellt. 

Verbreitung und Schulungen  
12. Der Ausschuss begrüßt die Durchführung von zahlreichen, an Kinder, die Öffentlichkeit und Behörden gerichteten Informationsveranstaltungen über die sexuelle Ausbeutung von Kindern, sowie von Trainingsseminaren für Richter und Staatsanwälte zum Schutz von Kindern als Opfer von sexuellem Missbrauch und Menschenhandel. Dem Ausschuss bleiben jedoch Bedenken, dass die Bemühungen zur Bewusstseinsbildung von relevanten Berufsgruppen und der Öffentlichkeit sowie die Trainings zu all den Bereichen des Zusatzprotokolls unzulänglich sind. 

13. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, angemessene und ausreichende Ressourcen für die Entwicklung von Schulungsmaterialien und Kursen zum Zusatzprotokoll für alle relevanten Berufsgruppen in ganz Österreich, inkl. Sozialarbeiter, Polizeibeamte, Staatsanwälte, Richter, medizinisches Personal und fremdenpolizeilichen Behörden sowie für alle weiteren Personen, die bei der Umsetzung des Zusatzprotokolls beteiligt sind, bereitzustellen. Des Weiteren empfiehlt der Ausschuss dem Vertragsstaat im Sinne von Art. 9 Abs. 2 des Protokolls die Bestimmungen des Protokolls, einschließlich präventiver Maßnahmen und der schädlichen Auswirkungen der im Zusatzprotokoll angeführten Delikte, in breitem Umfang bekannt zu machen, insbesondere bei Kindern und ihren Familien, unter anderem mit Hilfe der Medien, von Lehrplänen und langfristigen Bewusstseinsbildenden Kampagnen – in mehreren Sprachen und in leicht verständlicher Form. Diesbezüglich soll auch die Einbeziehung der lokalen Gemeinschaften, und insbesondere von Kindern, inklusive minderjährigen Opfern gefördert werden. 

Unabhängige Institutionen
14. Wenngleich die wichtige Arbeit der Kinder- und Jugendanwaltschaften (Ombudsmänner) vom Ausschuss geschätzt wird, ist der Ausschuss besorgt, dass deren Mandat nicht explizit das Monitoring über die Umsetzung der Konvention sowie seiner beiden Zusatzprotokolle beinhaltet. Der Ausschuss ist auch besorgt über die Unterschiedlichkeiten hinsichtlich der vorhandenen Ressourcen in den Kinder- und Jugendanwaltschaften in den Bundesländern. 

15. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, die Kinder- und Jugendanwaltschaften mit dem Monitoring der Umsetzung der Konvention und der beiden Zusatzprotokolle zu stärken und dabei sicherzustellen, dass sie in allen Bundesländern gleichermaßen ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung haben. 

IV. Vorbeugung des Kinderhandels, der Kinderprostitution sowie der Kinderpornographie

(Art. 9, Abs. 1 und 2) 

Durchgeführte Maßnahmen, um nach dem Protokoll verbotenen Straftaten vorzubeugen 
16. Der Ausschuss begrüßt die unterschiedlichen Initiativen des Vertragsstaats gegen Kinderhandel auf nationaler und internationaler Ebene inklusive des Nationalen Aktionsplans gegen Menschenhandel im Jahr 2004. Dennoch bedauert der Ausschuss, dass der Verkauf von Kindern und Kinderhandel auch zu Zwecken der sexuellen Ausbeutung nach wie vor ein Problem ist. Wenngleich der Ausschuss die Errichtung der Unterarbeitsgruppe zum Thema Kinderhandel im Rahmen der Task Force Menschenhandel im Jahr 2007 mit Wohlwollen zur Kenntnis nimmt, bleibt die Sorge über das Fehlen eines umfassenden Plans für die Bekämpfung von Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornografie unter Berücksichtigung aller Aspekte von Prävention, Betreuung und Reintegration. 


17. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat ausreichende budgetäre Mittel zur Verfügung zu stellen, um präventive Maßnahmen gegen den Verkauf von Kindern und Kinderhandel setzen zu können, und dass diese Maßnahmen in Zusammenarbeit mit relevanten internationalen und zivilgesellschaftlichen Organisationen durchgeführt werden. Des Weiteren ermutigt der Ausschuss den Vertragsstaat, eine noch umfassendere Strategie im Kampf gegen den Verkauf von Kindern, Kinderprostitution und Kinderpornographie unter Berücksichtigung von Präventions-, Betreuungs- und Reintegationsmaßnahmen zu entwickeln. 
18. Obwohl die unternommenen Bemühungen bei der Umsetzung des Verhaltenskodex zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung im Tourismus sowie die durch die Novellierung des Strafgesetzbuches 2004 ausgeweitete extraterritoriale Gesetzgebung für sexuelle Verbrechen, die im Ausland von österreichischen Staatsbürgern begangen wurden,   zu begrüßen sind, ist der Ausschuss besorgt, dass der Sextourismus österreichischer Staatsbürger weiterhin ein Problem bleibt. 

19. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat die Maßnahmen fortzusetzen, um dem Sextourismus vorzubeugen, insbesondere indem zu diesem Zweck zusätzliche finanzielle Mittel für öffentliche Kampagnen bereitgestellt werden. Der Ausschuss hält den Vertragsstaat außerdem dazu an, mittels der relevanten Behörden, die Zusammenarbeit mit der Tourismusindustrie, NGOs und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen zu verstärken, um einen verantwortungsbewussten Tourismus zu fördern. Zu diesem Zweck soll auch die Verbreitung des Verhaltenskodex der Welt-Tourismus-Organisation an Beschäftigte der Tourismusindustrie erfolgen sowie Bewusstseinsbildende Kampagnen für die breite Öffentlichkeit durchgeführt werden. 
V. Verbot des Kinderhandels, der Kinderprostitution, der Kinderpornographie und damit verbundener Angelegenheiten 

(Art. 3; 4, Abs. 2 und 3; 5; 6 und 7) 

Bestehende Strafgesetze und Strafbestimmungen 
20. Wenngleich die unterschiedlichen Novellierungen des Strafgesetzbuches, die den Schutz der Kinder vor den im Zusatzprotokoll angeführten Straftaten erheblich ausgebaut haben, begrüßt wird, bleibt der Ausschuss besorgt, dass die Gesetzgebung nicht alle Vergehen gegen Kinder gemäß Definition von Art. 2 und 3 des Zusatzprotokolls unter Strafe stellt. 

21. Der Ausschuss empfiehlt der Regierung weitere Maßnahmen zu setzen, um die volle Übereinstimmung des Strafgesetzbuches mit Art. 3 des Protokolls herzustellen, und inkl. an die Definition der Kinderpornografie gem. Art. 2(c). Insbesondere empfiehlt der Ausschuss dem Vertragsstaat: 

a) Den Besitz von Kinderpornografie, inkl. von virtueller Pornografie, unter Beteiligung von Kindern zwischen 14 und 18 Jahren unter Strafe zu stellen, unabhängig davon ob die Absicht der Verbreitung oder das Einverständnis der Minderjährigen bestand. 
b) die Definition von Kinderpornografie dahingehend abzuändern, dass auch „Cartoon“-Darstellungen von Kindern beinhaltet sind; und 

c) die „Cybercrime Convention“ des Europarats, unterzeichnet im Jahr 2003, und die Konvention zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch, unterzeichnet im Jahr 2007, zu ratifizieren. 
Rechtliche Aspekte der Adoption 
22. Wenngleich der Ausschuss die weit reichenden Bemühungen des Vertragsstaats in der systematischen Kriminalisierung des Verkaufs von Kindern zur Kenntnis nimmt, ist der Ausschuss besorgt, dass irreguläre Auslandsadoptionen nicht als ein Akt des Verkaufs von Kindern kriminalisiert werden könnten. 
23. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat alle notwendigen Maßnahmen zu setzen, um sicherzustellen, dass die Gesetzgebung Art. 2, 3 des Zusatzprotokolls entspricht, und insbesondere die Definition von „Verkauf“ (Art. 2 lit a) sowie unzulässige Herbeiführung der Zustimmung (Art. 3 (1) a ii) bei Adoptionen wie vom Protokoll gefordert in die Rechtsordnung aufzunehmen. 
Rechtsprechung und Auslieferung
24. Der Ausschuss begrüßt die österreichische extraterritoriale Gesetzgebung in Fällen, wo der Straftäter nicht ausgeliefert werden kann, bleibt jedoch besorgt über die Tatsache, dass das österreichische Strafgesetzbuch eine exterritoriale Gesetzgebung von Verbrechen im Rahmen des Zusatzprotokolls nur in Fällen vorsieht, in denen österreichische Interessen verletzt wurden. 
25. Der Ausschuss empfiehlt, dass der Vertragsstaat alle notwendigen praktischen Maßnahmen setzt, um in effektiver Weise eine Gerichtsbarkeit für alle Vergehen in Übereinstimmung mit Art. 4 des Zusatzprotokolls zu schaffen, unter Berücksichtigung, dass das Zusatzprotokoll eine Doppelstrafbarkeit nicht erfordert. 
VI. Schutz der Rechte von minderjährigen Opfern 

Art. 8 (3) und 9 (4)

Durchgeführte Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Interessen von Kindern, die Opfer von Delikten geworden sind, die das Zusatzprotokoll umfasst. 
26. Der Ausschuss nimmt die bilateralen Abkommen mit Bulgarien und Rumänien über die Rückführung von Kindern, die möglicherweise gehandelt wurden, zur Kenntnis. 

27. Der Ausschuss merkt an, dass trotz Art. 195 des Strafgesetzes, der entsprechende Opferschutzeinrichtungen für Kinder vorsieht sowie der Rolle, die Nichtregierungsorganisationen spielen, laut der Arbeitsgruppe zu Kinderhandel der Taskforce gegen Menschenhandel,  ein nationales Koordinations- und Kooperationskonzept zur Unterstützung und Betreuung von Opfern von Kinderhandel, das den internationalen Standards entspricht, fehlt. 

28. Der Ausschuss ist besorgt, dass nicht alle vom Staat beauftragten gesetzlichen Vertreter für asylsuchende Kinder das entsprechende Fachwissen aufweisen, um den speziellen Bedürfnissen von minderjährigen Asylsuchenden gerecht zu werden.
29. Der Ausschuss ist ebenso besorgt über das Fehlen von Unterstützungsmechanismen für Kinder, die Opfer von Verkauf,, Kinderprostitution, Kinderpornografie wurden, einschließlich der sexuellen Ausbeutung aus dem Ausland, und dass das Personal in den Aufnahmeeinrichtungen für unbegleitete asylsuchende Kinder sich nicht immer der traumatischen Erfahrungen der Kinder in ihrer Verantwortung bewusst ist. 

30. Der Ausschuss empfiehlt, dass der Vertragsstaat: 
a) eine landesweite Politik für die Koordination, Hilfe und Unterstützung für Kinder, die Opfer von Verkauf und Kinderhandel wurden schafft, in Übereinstimmungen mit den Anforderungen aus dem Zusatzprotokoll, 

b) sicherstellt, dass ausreichende Ressourcen vorhanden sind, um die soziale Reintegration sowie die physische und psychische Erholung der Opfer zu ermöglichen, in Übereinstimmung mit Art 9 (3) des Protokolls, insbesondere mittels interdisziplinärer Unterstützung für die betroffenen Kinder,
c) eine umfassende Politik entwickelt und realisiert, die ein effektives Berichtwesen und Zuweisungssystem für alle Fälle von Straftaten an Kindern, die unter das Zusatzprotokoll fallen, ermöglicht, unter Berücksichtung der notwendigen Regelungen für kind-gerechte und sensible Untersuchungs- und Ermittlungsverfahren. .
d) sicherstellt, dass die Hotline “147 Rat auf Draht” ausreichend finanziert wird, so dass eine permanente Tätigkeit, volle Zugänglichkeit und Bekanntheit bei Kindern gewährleistet werden kann, sowie die Zusammenarbeit mit kinder-fokusierten NGOs, der Polizei wie auch mit Ärzten und Sozialarbeitern erleichtern wird;
e) sicherstellt, dass die gesetzlichen Vertreter für asylsuchende Kinder speziell geschult sind, so dass sie mit den spezifischen Bedürfnissen von asylsuchenden Kindern vertraut sind.
f) sicherstellt, dass ausländische minderjährige Opfer von Verkauf und Kinderhandel breiten Zugang zu Unterstützungsdiensten mit entsprechend geschulten Mitarbeitern haben, und sicherstellt, dass im Fall einer Entscheidung über eine Rückführung eines Kindes das Kindeswohl der vorrangige Gesichtspunkt ist; 

g) sicherstellt, dass jegliche bilaterale Rückführungsvereinbarungen stets geleitet vom Grundsatz des Kindeswohls getroffen werden und dass ausreichende Ressourcen für ein adäquates Monitoring und sorgfältige Folgemaßnahmen für rückgeführte Kinder bereitgestellt werden. 
h) garantiert, dass alle minderjährigen Opfer der im Protokoll beschriebenen Vergehen einen Zugang zu angemessenen Verfahren haben und - ohne Diskriminierung - Kompensation, in Übereinstimmung mit Art. 9 (4) des Zusatzprotokolls, erlangen können. 

Schutzmaßnahmen der Strafgerichtsbarkeit
31. Der Ausschuss anerkennt die Bemühungen des Vertragsstaats bei der Umsetzung der UN Richtlinien in Angelegenheiten der Justiz bezüglich Kinder als Zeugen und Opfer von Verbrechen. Nichtsdestotrotz merkt der Ausschuss an, dass manche Kinder, die Opfer der Kinderprostitution wurden, nicht als Opfer sondern als Täter behandelt werden. 

32. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat die Fortsetzung der Bemühungen,  Gesetzgebung sowie die administrativen Prozesse in Einklang mit dem Zusatzprotokoll zu bringen, unter Beachtung der Richtlinien in Angelegenheiten der Justiz bezüglich Kinder als Opfer und Zeugen von Verbrechen (Resolution des Wirtschafts- und Sozialrats 2005/20), weiterhin zu festigen. 

VII. Internationale Hilfe und Zusammenarbeit (Art.10)
Internationale Hilfe
33. Der Ausschuss begrüßt die weit reichende Unterstützung des Vertragsstaats für Projekte der internationalen Zusammenarbeit in Bezug auf die Umsetzung des Zusatzprotokolls in zahlreichen Ländern, insbesondere jene zur Bekämpfung von Kinderhandel, und der Ausschuss erachtet als dringlich die weitere Stärkung der internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen den Verkauf von Kindern, Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornografie, unter Berücksichtigung der jeweiligen "Abschließenden Bemerkungen" des Ausschusses zum Zusatzprotoll für die jeweiligen Kooperationsländer.
Strafverfolgung
34. Der Ausschuss ermutigt den Vertragsstaat, seine Anstrengungen im Bereich der internationalen Zusammenarbeit zur Prävention, Erkennung, Untersuchung, Verfolgung und Bestrafung der Verantwortlichen betreffend den Verkauf von Kindern, Kinderhandel, Kinderprostitution, Kinderpornografie und Kindersextourismus, durch multilaterale, regionale und bilaterale Vereinbarungen weiterzuführen und auszubauen.

VIII. Folgemaßnahmen und Verbreitung 
Folgemaßnahmen

35. Der Ausschuss empfiehlt der Regierung alle geeigneten Schritte zu setzen, um die Umsetzung der aktuellen Empfehlungen des Komitees, im Rahmen des Umsetzung der "Abschließenden Bemerkungen" zum zweiten Folgebericht Österreichs (CRC/C/15/Add.251), zu gewährleisten, unter anderem auch einschließlich der Übermittlung der Empfehlungen an den Ministerrat, den Nationalrat, die Landesregierungen sowie die Landtage, um eine angemessene Behandlung und Folgemaßnahmen sicherzustellen. 

Verbreitung
36. Der Ausschuss empfiehlt, dass der Bericht, die vom Vertragsstaat vorgelegten schriftlichen Antworten sowie  die zugehörigen Empfehlungen („Abschließenden Bemerkungen“) in breitem Umfang der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, einschließlich (aber nicht nur) über das Internet, den zivilgesellschaftlichen Organisationen, den Medien, Jugendgruppen und Berufsverbänden, um eine Diskussion und Bewusstseinsbildung über die Konvention, ihre Umsetzung und das Monitoring zu ermöglichen. Darüber hinaus empfiehlt der Ausschuss, dass der Vertragsstaat das Zusatzprotokoll auch Kindern und deren Eltern näher zu bringen, unter anderem durch Aufnahme in Lehrpläne und im Bereich der Menschenrechtsbildung.
X. Nächster Bericht
37. In Übereinstimmung mit Art. 12 (2), ersucht der Ausschuss den Vertragsstaat, weitere Informationen über die Umsetzung des Zusatzprotokolls im gemeinsamen dritten und vierten Folgebericht gemäß Art. 44 der Konvention, anzuführen, welcher am 4. September 2009 fällig ist. 

IMPRESSUM:

Nicht-amtliche Übersetzung durch das Netzwerk Kinderrechte Österreich und ECPAT Österreich, erstellt im November 2008 von Christian Theiss (Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark), Martha Miklin (UNICEF Österreich), Astrid Winkler (ECPAT Österreich) und Helmut Sax (Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte). Eine amtliche Übersetzung der Stellungnahme des UN-Kinderrechtsauschusses liegt bislang nicht vor.
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